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Zitat von Susannea

Niedersachsen sieht es auch so:
https://www.mk.niedersachsen.de/download/96105…zbroschuere.pdf

Das ist so nicht richtig. Du betrachtest die Sache aus der falschen Richtung. Nds. sagt, dass Du
die Schwangerschaft nicht melden musst. Aber Du darfst den Schwimmunterricht nicht mehr
beaufsichtigen, wenn Du irgendeiner Form körperlich beeinträchtigt bist und dieses deine
Rettungsfähigkeit gefährdet.

https://www.schure.de/22410/24-52100-1.htm

Ausschluss möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen, die die Rettungsfähigkeit
gefährden.

Sobald dir also eine Arzt sagt, dass Du aufgrund deiner Schwangerschaft keine Rettung mehr
durchführen kannst oder nur sagt, dass deine Rettungsfähigkeit beeinträchtigt ist, bist Du raus.
Solange deine Schwangerschaft natürlich deine Rettungsfähigkeit nicht einschränkt, darfst Du
weitermachen. Da Du aber bei jeder Rettung aufpassen müsstest, dass die Person dir nicht in
Panik in den Bauch tritt, sollte das nicht gegeben sein.
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